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VERMERK 

Betr.:  Abstimmungsergebnis 

 Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Ermächtigung Frankreichs zur Aushandlung, zur Unterzeichnung und 
zum Abschluss einer internationalen Vereinbarung zur Ergänzung des 
Vertrags zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland über den Bau und Betrieb einer festen 
Ärmelkanal-Verbindung durch private Konzessionäre  

 Annahme des Gesetzgebungsakts 

 Abweichung von der gemäß Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 zum AEUV 
über die Rolle der nationalen Parlamente in der EU vorgesehenen 
Achtwochenfrist 

 Ergebnis des am 14. Oktober 2020 abgeschlossenen schriftlichen 
Verfahrens 

  

Das Ergebnis der Abstimmung über den oben genannten Gesetzgebungsakt ist in der Anlage 

enthalten. 

Bezugsdokument: 

 

PE-CONS 31/20 

Datum des Beschlusses des AStV (1. Teil) über die Anwendung des schriftlichen 

Verfahrens: 7.10.2020  
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ANLAGE II COMM 2C  DE 
 

ANLAGE II 

 

 

Erklärung der Kommission 

Die Kommission ist mit der Nichtberücksichtigung von Artikel 2 Absatz 1 AEUV als Rechts-

grundlage des Beschlusses zur Ermächtigung Frankreichs zur Aushandlung einer Vereinbarung mit 

dem Vereinigten Königreich nicht einverstanden. 

Auch wenn nach Artikel 91 AEUV die Union ermächtigt ist, Rechtsakte im Bereich der Verkehrs-

politik zu erlassen, ist es allein Artikel 2 Absatz 1 AEUV, auf dessen Grundlage der Gesetzgeber 

befugt ist, die Mitgliedstaaten zu ermächtigen, anstelle der Union in einem Bereich, der in die aus-

schließliche Zuständigkeit der Union fällt, tätig zu werden. 

Der Beschluss kann daher nur auf der Grundlage beider Bestimmungen erlassen werden. 
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